
Amtsblatt
für den Landkreis Forchheim

Herausgeber: Landratsamt Forchheim
Am Streckerplatz 3	 Telefon:	(0 91 91) 86 - 1001	 E-Mail: BueroLandrat@lra-fo.de
91301 Forchheim	 Telefax:	(0 91 91) 86 - 1008	 www.lra-fo.de

–  156  –

Nr. 25 / 2020	 Mittwoch, 12. August 2020	 33. Woche

Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1.	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes  
	 Gräfenberg (Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr  
	 2020

2.	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Gesetz über die Um- 
	 weltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

	 Wasserrechtliches Verfahren für das Zutagefördern von  
	 Grundwasser aus einem Brunnen auf dem Grundstück Flur- 
	 Nr. 665 der Gemarkung Neuses an der Regnitz für die  
	 Brauchwasserversorgung der Kläranlage des Abwasser- 
	 zweckverbandes Eggolsheim - Hallerndorf

1. 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

des Schulverbandes Gräfenberg

(Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Gräfenberg wurde durch 
das Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 23.04.2020, Az.: 
2/21-9410, zur Kenntnis genommen. Die Haushaltssatzung enthielt 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung, samt ihrer Anlagen, liegt gemäß Art. 9 Abs. 
9 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung des Schulverbandes Gräfenberg (Landkreis 
Forchheim) für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von Artikel 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Artikel 40 des Gesetzes über 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Arti-kel 63 ff. 
der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erlässt die Schulver-
bandsversammlung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
				    691.200 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
				    149.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorge-sehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

1. Festsetzung der Verwaltungsumlage

Umlegung nach der Schülerzahl:

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 
(Umlage-Soll) zur Fi-nanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird auf 546.600 € festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbands umgelegt.

Die für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 wird auf 208 
Verbandsschüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird somit je Verbandsschüler auf 2.627,88 
€.

2. Festsetzung der Investitionsumlage
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ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles vorgeschrieben. Im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens war nach § 9 i. V. m. § 7 UVPG 
auf Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 UVPG genannten Kriterien festzustellen, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Ebenso 
war zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die 
vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden oder 
inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die Vorprüfung 
eröffnen, überschritten werden. Im vorliegenden Fall wäre dann 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, da durch die beabsichtigte Grundwasse-
rentnahme keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
genannten Prüfkriterien zu erwarten sind.

Aus wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Sicht ist 
durch das Vorhaben mit keinen erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu rechnen.

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öf-
fentlich bekannt gegeben.

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig 
anfechtbar.

Ebermannstadt, 12.08.2020

Lämmlein

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 75.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Gräfenberg, den 30.04.2020

Schulverband Gräfenberg

Nekolla

Erster Vorsitzender

2.

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
FB 42, Wasserrecht
Az.: 42 - 6421-2/20

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG);

Wasserrechtliches Verfahren für das Zutagefördern von 
Grundwasser aus einem Brunnen auf dem Grundstück 
Flur-Nr. 665 der Gemarkung Neuses an der Regnitz für die 
Brauchwasserversorgung der Kläranlage des Abwasserzweck-
verbandes Eggolsheim - Hallerndorf

Bekanntmachung

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Der Antragsteller, Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Eggols-
heim – Hallerndorf, Hauptstr. 27, 91330 Eggolsheim, beantragte 
mit Antrags- und Planunterlagen vom Januar 2020 die wasserrecht-
liche Erlaubnis für das o. g. Vorhaben. Mit Bescheid vom 18.12.1989 
wurde bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis hierfür erteilt, wel-
che mit Bescheid vom 08.11.2010 verlängert wurde. Diese Erlaub-
nis wurde bis zum 31.12.2020 befristet.

Das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser stellt eine Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar, 
die nach § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Gestattung be-
darf.

Für die Erteilung dieser Erlaubnis ist eine Prüfung nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) erforderlich. Das Entnehmen von Grundwasser mit einem 
jährlichen Gesamtvolumen von insgesamt 20.000 m³ fällt unter Nr. 
13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG. Für solche Vorhaben ist eine stand-


